
3. die Kosten für die Beschaffung der zu beschaffenden
Vorrichtungen sollten zu Lasten des Verklagten
gehen.

Alle diese Abreden aber sind im Hinblick auf den 
von den Parteien in Aussicht genommenen Vertrags
abschluß getroffen worden, hatten also keine davon los
gelöste selbständige Bedeutung, sondern galten nur 
unter der Voraussetzung, das es auch tatsächlich zum 
Abschluß eines Lohnarbeitsvertrages unter den Parteien 
kam.

Es ist also nicht zu billigen, wenn das Bezirksgericht 
im Schlußabsatz seiner Entscheidungsgründe die Ver
urteilung des Verklagten zur Zahlung der Klagforde
rung darauf gründet, daß dieser die Klägerin mit der 
Beschaffung der bezeichneten Gerätschaften „ohne jede 
Bedingung“ beauftragt habe. Es bedeutet Nichtbeachtung 
der Tatsachen in ihren Zusammenhängen, ist also un
dialektisch und überdies lebensfremd, wenn das Be
zirksgericht meint, gerade diese e i n e  Abrede aus 
ihrem wirtschaftlichen Zusammenhang herauslösen und 
verselbständigen zu können. A l l e  Abreden der Par
teien galten gleichermaßen der Vorbereitung des Ver
trages und hätten also in diesem wieder zum Ausdruck 
gelangen müssen. Wenn aber die Klägerin wirklich der 
Meinung gewesen sein sollte, daß der Verklagte zur 
Abnahme und Bezahlung aller Gerätschaften verpflich
tet war, auch wenn es nicht zum Abschluß des Lohn
arbeitsvertrages kam, dann wäre sie verpflichtet ge
wesen, auf den Abschluß einer Vereinbarung d i e s e s  
Inhalts spätestens bei der Bestellung hinzuwirken. Da 
sie es nicht getan hat, hat sie selbst zu erkennen ge
geben, daß auch sie die Abhängigkeit der vorbereiten
den Abreden der Parteien vom Vertragsabschluß selbst 
erkannt und gebilligt hat.

Bei dieser Sachlage könnte die Klägerin den Ver
klagten zur Bezahlung der in Rede stehenden Gerät
schaften mit Erfolg nur in Anspruch nehmen, wenn 
sie nachweisen könnte, daß der Verklagte das Zu
standekommen des Lohnarbeitsvertrages wider Treu 
und Glauben verhindert hat. Aber auch dafür liegt, ent
gegen der Auffassung des Bezirksgerichts, das dem 
Verklagten die Schuld an dem Scheitern des Vertragäs 
bzw. seiner Durchführung zur Last legt, kein begrün
deter Anhalt vor.

Es ist richtig, daß der Verklagte die Verzögerung, 
die durch die nicht rechtzeitige Anlieferung der von 
der Klägerin zu beschaffenden Gerätschaften entstan
den war, zunächst hingenommen hat und daß er auch 
am 3. März 1954 noch seine Bereitschaft zum Abschluß 
des Lohnarbeitsvertrages dem Inhaber der Klägerin 
gegenüber bekundet hat. Es muß also zugegeben wer
den, daß auf den ersten Blick die vom Verklagten 
mit seinem Schreiben vom 3. März 1954 der Klägerin 
gestellte Frist unangemessen kurz erscheint. In Wirk
lichkeit aber war dies nicht der Fall. Daß sich die Ver
handlungen bis Anfang März hingezogen hatten, hatte 
nicht der Verklagte, sondern die Klägerin zu vertreten.

Sie hatte zunächst auf einen beschleunigten Abschluß 
des Vertrages Wert gelegt und dem Verklagten sogar 
erklärt, daß die ersten Gabelköpfe bis zum 15. Januar 
1954 geliefert werden müßten. Das ergibt die Aussage 
des im ersten Rechtszug vernommenen Zeugen H. Wenn 
der Inhaber der Klägerin also, wie bereits erwähnt, 
bei der Besprechung im Dezember 1953 die Anlieferung 
der erforderlichen Fabrikationsgeräte „binnen kürzester 
Frist“ zusagte, so mußte er als erfahrener Geschäfts
mann wissen, daß er damit in bezug auf den endgülti
gen Vertragsschluß ein erhebliches Risiko auf sich 
nahm, zumal er ja auf rechtzeitige Fertigstellung der 
Geräte beim Werk in S. keinen Einfluß hatte.

Der Inhaber der Klägerin wußte ferner, daß bei der 
Absendung seines Briefes vom 8. Februar 1954 weder 
Geräte noch Maschinen geliefert waren oder auch nur 
in zeitlich sicherer Aussicht standen. Unstreitig ist ja 
die erste Maschine dann erst am 24. Februar 1954 dem 
Verklagten zur Verfügung gestellt worden. Die gleich
zeitig mitgelieferten 50 Rohlinge stellten nur einen 
ganz geringen Bruchteil der zu bearbeitenden Gesamt
menge dar und auch für die weitere Beschaffung dieser 
Rohstoffe bestanden im besten Falle nur Hoffnungen 
und Erwartungen, aber keine Sicherheit.

Verständlich ist weiter — und damit mußte auch der 
Inhaber der Klägerin rechnen —, daß sich in der Zwi

schenzeit die allgemeine Lage der Produktion des Ver
klagten und insbesondere die Auslastung seiner Kapazi-* 
täten änderte. Wenn der Verklagte sich gleichwohl ab
wartend verhielt in der Hoffnung, doch noch mit der 
Klägerin ins Geschäft zu kommen, so war das nicht 
schuldhaft, sondern lag im Interesse der Klägerin.

Das konnte aber nicht auf beliebige Zeit hinaus wei
tergehen, und es war deshalb nur richtig, daß der Ver
klagte, als sich die Situation bei ihm mehr und mehr 
zuspitzte, am 3. März 1954 die Besprechung mit dem 
Inhaber der Klägerin herbeiführte, um eine endgültige 
Klärung der Lage herbeizuführen.

Der vor dem Obersten Gericht, vernommene Betriebs
leiter G. hat, wie er bekundet, an jenem Tage dem 
Inhaber der Klägerin erklärt, daß der Verklagte ein 
Angebot auf Herstellung von Thermografen als Eigen
arbeit — also nicht in Lohnarbeit — erhalten habe, 
und hinzugefügt, der Inhaber der Klägerin müsse doch 
verstehen, daß der Verklagte dieses Angebot nur ab
lehnen könne, wenn er nachweisen könnte, daß seine 
Fräskapazität durch den Auftrag der Klägerin erschöpft 
sei. Deshalb müsse ihm der Verklagte einen so kurzen 
Termin stellen. G. weiß zwar nicht mehr genau, ob 
gerade der 8. März genannt worden ist — der 3. März 
1954 war ein Mittwoch —, er bestätigt aber, daß dem 
Inhaber der Klägerin gesagt worden ist, die Lehren 
und Vorrichtungen müßten noch in d i e s e r Woche ein- 
treffen. Auf die Erwiderung des Inhabers der Klägerin, 
der Verklagte möge erst einmal anfangen, das Weitere 
werde sich schon finden, hat G. nach seiner Angabe er
widert, daß es eine weitere Verschiebung und Ver
schleppung dieser Angelegenheit nicht mehr geben 
könne.

Nun ist G. zwar derzeit gesetzlicher Vertreter des 
Verklagten und daher auch nur in dieser seiner Eigen
schaft gehört worden. Seine Aussage wird aber durch 
andere, vom Obersten Gericht gehörte Zeugen jenes 
Gesprächs, wenn nicht in allen Einzelheiten, so doch 
in dem entscheidenden Punkte unterstützt, daß dem In - 
haber der Klägerin eine kurze mit dem Wochenschluß 
ablaufende Frist gestellt worden ist, wobei — wie ins
besondere der Zeuge F. bestätigt — der Inhaber der 
Klägerin auch darauf hingewiesen worden ist. daß der 
Verklagte nicht eher mit der Arbeit beginnen könne, bis 
a l l e  Lehren und Vorrichtungen eingetroffen seien, damit 
erst einmal eine komplette Serie von Gabelköpfen her
gestellt werden könnte, um etwaige bei der Fabri
kation auftretende Fehler noch beseitigen zu können.

Der nach den vorgenannten Zeugen gehörte Inhaber 
der Klägerin bestreitet nun zwar, daß ihm gesagt wor
den sei, es müßten erst a l l e  Vorrichtungen da sein, 
ehe der Verklagte mit der Arbeit beginnen könne, und 
behauptet, die in der schriftlichen Bestätigung vom 
3. März 1954 enthaltene Terminstellung habe „nicht 
dem Inhalt der mündlichen Vereinbarung entsprochen“. 
Welche andere Vereinbarung getroffen worden sein 
soll, hat der Inhaber der Klägerin nicht dargelegt. Ganz 
besonders aber spricht gegen ihn, daß er nach eigener 
Angabe am 3. März 1954 bereits im Besitzeeines Proto
kolls des Werkes in S. war, in dem diese Fabrik Liefe
rung bis zum 15. März 1954 zugesagt hatte, daß er 
aber dieses Protokoll für sich behalten hat, obwohl er 
doch wußte, wie wichtig gerade dieser Termin für die 
Entschließung des Verklagten war, ein Termin, von 
dem er übrigens sagt, er habe noch mit einer Über
schreitung von einem oder zwei Tagen gerechnet. Vor 
allem aber spricht gegen den Inhaber der Klägerin, 
daß er die ihm gestellte Frist ohne jeden Widerspruch 
hingenommen hat und hat ablaufen lassen. Das be
weist, daß er sich über den Ernst der Lage völlig klar 
war und daß er auch gegen die Friststellung selbst und 
deren Dauer Wesentliches nicht vorzubringen hatte.

Abwegig aber ist es, wenn demgegenüber das Be
zirksgericht auf die erstinstanzliche Aussage des Zeu
gen F. verweist, wonach dem Verklagten zunächst nur 
daran gelegen war, eine Bohr- und eine Fräsmaschine 
zu bekommen, um mit der Arbeit beginnen zu können. 
Die Vernehmung des Zeugen F. vor dem Berufungs
gericht hat, wenn es dessen überhaupt noch bedurfte, 
eindeutig ergeben, daß sich seine obenerwähnte Bemer
kung nur auf die Zeit um Dezember 1953 oder Januar 
1954 bezogen hat und daß dem Inhaber der Klägerin 
am 3. März 1954 ganz entgegengesetzte, der damaligen
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